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Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Kinderbildungsgesetzes

(Durchführungsverordnung KiBiz – DVO KiBiz)

Vom 15. April 2021

Auf Grund des § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, Satz 2 
des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) verordnet das Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration:

Artikel 1

Nach § 11 Absatz 1 der Durchführungsverordnung KiBiz 
vom 5. März 2020 (GV. NRW. S. 178) wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt:

„(1a) Abweichend von Absatz 1 kann wegen der Corona-
Pandemie ausnahmsweise die Gültigkeit auf Antrag bis 
zum 31. Dezember 2021, in besonders begründeten Ein-
zelfällen bis zum 31. Juli 2022 verlängert werden. Der 
Antrag ist zu begründen und soll bis zum Ablauf des 
30. April 2021 schriftlich bei der Zertifi zierungsstelle im 
Sinne des § 12 eingehen. Wird innerhalb der nach Satz 1 
verlängerten Gültigkeit ein neues Gütesiegel verliehen, 
so läuft dieses Gütesiegel abweichend von Absatz 1 zum 
Ende des Kindergartenjahres 2024/2025 ab.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. April 2021

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2021 S. 420

7123

Verordnung zur Aufhebung der Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluß- und 

 Umschulungsprüfungen in dem Ausbildungsberuf 
Schwimmeistergehilfe

Vom 18. März 2021

Aufgrund der § 47 Absatz 1 und 4, § 73 Absatz 2 des Be-
rufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. Mai 2020 (BGBl.  I S.  920) in Verbindung mit §  6 
Nummer 8 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angelegenhei-
ten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksord-
nung (HwO) sowie die Zuständigkeiten nach dem Berufs-
qualifi kationsfeststellungsgesetz (BGFQ) vom 5. Septem-
ber 2006 (GV. NRW. S. 446) verordnet, nach Beschluss des 
Berufsbildungsausschusses im Ausbildungsberuf Fach-
angestellte beziehungsweise Fachangestellter für Bäder-
betriebe und mit Genehmigung der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen, die Bezirksregierung Düs-
seldorf :

Artikel 1

Die Prüfungsordnung für die Durchführung von Ab-
schluß- und Umschulungsprüfung in dem Ausbildungs-
beruf Schwimmeistergehilfe vom 1. September 1984 (GV. 
NRW. S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 13. De-
zember 1988 (GV. NRW. 1989 S. 46) geändert worden ist, 
wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. März 2021

Die Regierungspräsidentin

Birgitta  R a d e r m a c h e r 

– GV. NRW. 2021 S. 420

4. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf im Gebiet der Stadt 

 Wuppertal 

Vom 16. April 2021

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 die 4. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(RPD) im Gebiet der Stadt Wuppertal (Umwandlung von 
Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) in Allgemeine Siedlungsbereiche für Gewerbe 
(ASB-GE) und Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) auf-
gestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 5. Februar 2021 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.01-04_RPÄ-138 – gemäß § 19 Absatz 6 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel  2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungs-
behörde) sowie der Stadt Wuppertal zur Einsicht für je-
dermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 4. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs-gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 16. April 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 420
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6. Änderung des Regionalplans für den 
 Regierungsbezirk Düsseldorf im Gebiet 

der Stadt Langenfeld 

Vom 16. April 2021

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 die 6. Änderung 
des Regionalplans Düsseldorf im Gebiet der Stadt Lan-
genfeld, Festlegung eines ASB-Z Erholungs-, Sport-, 
Freizeit- und Tourismuseinrichtung in Langenfeld-Berg-
hausen aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 4. Februar 2021 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.01-06_RPÄ-139 – gemäß § 19 Absatz 6 des 
Landesplanungs gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel  2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungs-
behörde), dem Kreis Mettmann sowie der Stadt Langen-
feld zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 6. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 16. April 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 421

32. Änderung des Regionalplanes Köln 
 Teilabschnitt Region Köln auf dem Gebiet 

der Stadt Frechen

Vom 12. April 2021

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 18. Dezember 2020 die 32. Änderung des 
Regionalplanes Köln, Teilabschnitt Region Köln, Um-
wandlung eines Bereiches für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen (GIB) in einen Allgemeinen Siedlungsbe-
reich (ASB) auf dem Gebiet der Stadt Frechen aufge-
stellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 26. Januar 2021 – Aktenzeichen: 
32/61.6.2-2.11-32 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplanes 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Fre-
chen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 159 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes Köln 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Regionalplanes Köln 
gegenüber der Bezirksregierung Köln (Regionalpla-
nungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 32. Änderung des Regionalplanes Köln kann 
Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage ist in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 12. April 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 421

33. Änderung des Regionalplans Münsterland 
auf dem Gebiet der Stadt Münster

Vom 12. April 2021

Der Regionalrat Münster hat in seiner Sitzung am 1. Fe-
bruar 2021 die 33. Änderung des Regionalplans Münster-
land, Erweiterungen von Allgemeinen Siedlungsberei-
chen in drei Stadtteilen und Neufestlegung eines Wald-
bereiches auf dem Gebiet der Stadt Münster im 
Regionalplan, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 3. Februar 2021 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.33 – 001 – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des 
Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
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hörde) sowie der Stadt Münster zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 159 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 33. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 12. April 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 421

30. Änderung des Regionalplans Münsterland 
auf dem Gebiet der Stadt Lengerich

Vom 16. April 2021

Der Regionalrat Münster hat in seiner Sitzung am 1. Fe-
bruar 2021 die 30. Änderung des Regionalplans Münster-
land, Festlegung eines Bereiches für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen (GIB) im Rahmen eines Flächen-
tausches auf dem Gebiet der Stadt Lengerich im 
Regionalplan, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 2. Februar 2021 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.30-001 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde), dem Kreis Steinfurt sowie der Stadt Lengerich 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 159 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 30. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 16. April 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 422
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